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Reine Symptombekämpfung
Der Bundesrat will ein Mobility Pricing einführen. Das ist nicht nur  

verfassungswidrig, sondern auch reine Symptombekämpfung.

Mit einem neuen Bundesge-
setz zu Mobility Pricing will der 
Bundesrat eine vorerst auf 
zehn Jahre befristete gesetzli-
che Grundlage für Pilotprojek-
te zu Mobility Pricing schaffen. 
Es braucht wenig Fantasie, um 
sich auszumalen, dass dieses 
zeitlich befristete Gesetz nichts 
anderes ist als der erste Schritt 
zu einer dauerhaften Einfüh-
rung des Mobility Pricing. 
Doch die weitere Verteuerung 
des Verkehrs ist der völlig 
falsche Ansatz. 

Das Generalabonnement und 
der Taktfahrplan sind entschei-
dende Erfolgsfaktoren für den 
öffentlichen Verkehr in der 
Schweiz und tragen wesentlich 
zu dessen Beliebtheit bei. Es 
wäre ein fundamentaler Feh-
ler, diese Errungenschaften 
aufs Spiel zu setzen und durch 
ein neues System (Mobility 
Pricing) zu ersetzen oder zu 
verteuern. Und im Strassenver-
kehr gibt es mit der Mineralöl-
steuer und der Leistungsab-
hängigen Schwerverkehrsab-
gabe LSVA bereits leistungs- 
abhängige Abgaben. 

Das bestehende Schienen- und 
Strassennetz ist in den urbanen 
Gebieten überlastet, weil sich 
Bevölkerung und Arbeitsplätze 
zunehmend in diesen Gebieten 
konzentrieren. Verkehrslen-
kung über ein Mobility Pricing 
bedeutet in diesem Fall ledig-
lich Symptombekämpfung. 
Wichtiger wäre es, dass man 
das Problem bei der Ursache 
angeht. Das geht, indem man 
die Berggebiete stärkt und 
dafür sorgt, dass hier wieder 
mehr Arbeitsplätze vorhanden 

sind. Ein enormes Potenzial 
bietet dabei die Digitalisie-
rung. Dies hat sich nicht zuletzt 
während der Corona-Pande-
mie eindrücklich gezeigt. Der 
Bundesrat muss deshalb alles 
daransetzen, die digitalen 
Infrastrukturen (Mobilfunk 
und Glasfaser) gerade in den 
Berggebieten und ländlichen 
Räumen rasch auszubauen  
und moderne Arbeitsformen 
wie Homeoffice zu unter-
stützen. Dadurch können  
die Pendlerströme massiv 
reduziert werden. 

Die Bundesverfassung sieht 
ausdrücklich vor, dass für die 
Benützung von Strassen keine 
Gebühren erhoben werden 
dürfen. Die Bundesversamm-
lung kann Ausnahmen bestim-
men für einzelne Bauwerke 
oder Strecken, so wie sie es für 
den Strassentunnel am Grand 
St-Bernard getan hat. Eine 
flächige Gebührenerhebung 
für ganze Städte, Regionen 
oder Kantone widerspricht 
dieser Ausnahmebestimmung. 
Es gibt gute Gründe, warum in 
der Verfassung ein Verbot von 
Gebühren für die Strassenbe-
nutzung festgeschrieben ist. 
Will man das ändern, so muss 
das Stimmvolk sich dazu 
äussern können. 

Ein grosses Fragezeichen muss 
man zudem hinter den Daten-
schutz setzen. Das vorgeschla-
gene Mobility Pricing würde 
darauf hinauslaufen, dass alle 
Fahrbewegungen der Personen 
minutiös nachverfolgt werden 
können. Dies bietet Angriffsflä-
che für ein erhebliches krimi-
nelles Potenzial. Es wäre für 

Einbrecher verlockend zu 
wissen, wann die Familie 
gerade nicht zu Hause, weil 
unterwegs ist. Dass absolute 
Sicherheit im Datenschutz  
eine Illusion ist, belegen die 
ständigen Übergriffe. 

Mobility Pricing ist somit reine 
Symptombekämpfung. Besser 
wäre es, die Probleme an der 
Wurzel zu packen und insbe-
sondere die Berggebiete als 
Lebens- und Wirtschaftsraum 
zu stärken. 
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